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Erhebung 2: Übersicht Rechtsmittel 
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Erhebung 3: Feststellungsverfahren 
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Erhebung 4: Übersicht BMVIT-Verfahren 
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Erhebung 5: Detaillierte Analyse der BMVIT-Verfahren 
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Position des Ökobüros zur UVP-G Novelle 2008 

Unsere Hauptforderungen: 

• Rechtswidrige und faktische Hürden für effektive Öffentlichkeitsbeteiligung ab-
schaffen. 

• Internationale und nationale Verpflichtungen gebieten Klimaschutz- und Alternati-
venprüfungen in der UVP. 

• Schwellenwerte senken: Österreich hat gleich viel UVP-Verfahren wie Luxemburg 
pro Jahr! 

Die Forderungen im Detail 

1. Rechtswidrige und faktische Hürden für effektive Öffentlichkeitsbeteiligung ab-
schaffen 

a) Rechtskonforme und effektiver Rechtsschutz im UVP-Verfahren des Verkehrsministers 

Im UVP-Verfahren zu Bundesstraßen- (Autobahnen und Schnellstraßen) und Eisenbahn- 
Hochleistungsstrecken ist der BMVIT erste und letzte Entscheidungsinstanz. Gegen diese 
Entscheidungen besteht nur die Möglichkeit einer Beschwerde vor dem VwGH oder VfGH. 
Beide Gerichtshöfe sind keine Tatsacheninstanz und prüfen im Wesentlichen nur grobe 
Verfahrensfehler. Die Gerichtshöfe gewähren in der Praxis keine „aufschiebende Wirkung“ 
bzgl. des BMVIT-Genehmigungsbescheides. ASFINAG und ÖBB können mit dem Bau der 
Trassen beginnen, auch wenn Beschwerdeverfahren anhängig sind. Dies führt zu irrever-
siblen Schädigungen der Umwelt und ein Rückbau der Zerstörungen kann aus ökonomi-
schen Gründen nicht gerechtfertigt werden. 

Fallbeispiel: 

Die Konsequenz dieser Situation kann am UVP-Verfahren zur Schnellstraße S1-West ge-
sehen werden. Zum Zeitpunkt der Entscheidung des VfGH (Sommer 2007), der die UVP-
Entscheidung aufhob, war der Bau der Straße bereits weit fortgeschritten. Das UVP-
Verfahren war zu wiederholen. Die neue UVP-Entscheidung wurde im Dez 2007 erlassen. 
Das nunmehr anhängige Beschwerdeverfahren beim VwGH (durchschnittliche Entschei-
dungsdauer: 24 Monate) wird frühestens in einem Jahr erwartet. Bis dann ist Bau der Stra-
ße beinahe abgeschlossen. 

Art 9/4 der Aarhus Konvention gebietet „angemessenen und effektiven Rechtsschutz“, und 
„soweit angemessen auch vorläufigen Rechtsschutz“. Weiters sollen diese Verfahren „fair, 
gerecht, zügig und nicht übermäßig teuer“ sein. Es ist offensichtlich, dass das BMVIT-
Verfahren diesen Kriterien nicht entspricht. 
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Die bestehende Rechtslage widerspricht folglich Artikel 9/2 und 9/4 der Aarhus Konvention2 
sowie den entsprechenden Bestimmungen der EU-Richtlinie 2003/35/EG. Effektiver 
Rechtsschutz ist daher nicht nur politisch, sondern auch rechtlich geboten! 

Schließlich ist es unverständlich, dass im  Verfahren nach dem 2. Abschnitt die Möglichkeit 
für Umweltorganisationen, den VwGH anzurufen,  nach 1,5 Jahren automatisch ausgelau-
fen ist. Dies führt zu einem „un-fairen“ und „un-gerechten“ Rechtsschutz. NGOs können 
sich demnach nur an den Umweltsenat wenden, während die Projektwerber auch zu den 
Höchstgerichten gehen können. Auch diese Situation scheint weder gerecht noch fair und 
angemessen im Sinne von Artikel 9/4 der Konvention zu sein. 

b) Aufwandsentschädigungen für die Öffentlichkeit 

Die hohen Kosten für die Beteiligung in UVP-Verfahren führen dazu, dass sich Umweltor-
ganisationen und Bürgerinitiativen kaum, und noch weniger erfolgreich, beteiligen können. 
Ein effektive Beteiligung und die Wahrnehmung der Rechtsschutzmöglichkeiten ist faktisch 
nur dann sinnvoll, wenn technische und rechtliche Fachgutachten im Verfahren vorge-
bracht werden, welche die vom Projektwerber und den Fachgutachtern erarbeiteten Stu-
dien widerlegen. Andernfalls werden diese gerichtlich nicht anerkannt und sind folglich 
nutzlos. Diese Gutachten sind sehr aufwändig und teuer. Die diesbzgl. Kosten betragen 
pro Fall zwischen 15.000 und 30.000 EUR, bei Verkehrsvorhaben noch mehr. 

Gleichzeitig müssen Betroffenen hunderte Arbeitsstunden in die Sichtung und Bearbeitung 
der Gutachten investieren. Dies führt zu erheblichen Einschränkungen des Privat- und Be-
rufslebens der Betroffenen. Für NGOs ist eine solche Beteiligung ökonomisch nicht vertret-
bar. 

Die Beteiligungsmöglichkeiten laufen folglich in der Praxis aufgrund der finanziellen Barrie-
ren in 90 % der Fälle ins Leere. 

Dies widerspricht Artikel 9/2 und 9/4 sowie Artikel 3 Abs. 4 der Aarhus Konvention auf-
grund der finanziellen Barrieren und der Ineffektivität des Rechtsschutzes. 

Eine Anpassung ist daher rechtlich und politisch geboten. 

c) NGO-Rechtsschutz im Feststellungsverfahren und bei der Kontrolle der Einhaltung der 
Genehmigungsauflagen. 

Im „Feststellungsverfahren“ bzw. der Einzelfallprüfung, etwa für Kumulationen, Änderungen 
oder Projekten in sensiblen Gebieten gemäß § 3 Abs 7 UVP-G, wird unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit geprüft, ob für ein konkretes Projekte eine UVP erforderlich ist oder nicht. Es 
gibt pro Jahr etwa 170 Verfahren dieser Art, während es nur etwa 25 UVP-Verfahren gibt. 

                                                 
2  Artikel 3 Abs 4 der Konvention lautet wie folgt: 

(4) Jede Vertragspartei sorgt für angemessene Anerkennung und Unterstützung von Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen, die 
sich für den Umweltschutz einsetzen, und stellt sicher, dass ihr innerstaatliches Rechtssystem mit dieser Verpflichtung vereinbar ist. 
Artikel 9 Abs 4 erster Satz lautet wie folgt: „(4) Zusätzlich und unbeschadet des Absatzes 1 stellen die in den Absätzen 1, 2 und 3 ge-
nannten Verfahren angemessenen und effektiven Rechtsschutz und, soweit angemessen, auch vorläufigen Rechtsschutz sicher; diese 
Verfahren sind fair, gerecht, zügig und nicht übermäßig teuer.“ 
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In 81 % der Feststellungsverfahren wird eine UVP-Pflicht abgelehnt. Diese „Feststellungs-
verfahren“ haben unglaubliche rechtliche Wirkungskraft: Für das betreffende Projekte darf 
nie mehr eingewendet oder vorgebracht werden, dass eine UVP doch notwendig wäre, 
obwohl die Öffentlichkeit keine Möglichkeit hatte, an diesem Feststellungsverfahren teilzu-
nehmen bzw. gegen den Feststellungsbescheid zu berufen. 

Die „klügste“ Vorgehensweise für einen Projektwerber, der keine UVP will, ist also, sich die 
nicht UVP-Pflicht ein einem „Feststellungsverfahren“ gem. § 3 Abs. 7 UVP-G absegnen zu 
lassen. Dies wird in der Praxis auch tatsächlich gemacht, wie die Statistiken zeigen. Neben 
den hohen Schwellenwerten ist dies der Hauptgrund, warum es in Österreich nur einen 
Bruchteil der UVP-Verfahren im Vergleich zu anderen EU-Staaten pro Jahr gibt! 

Um zumindest bestimmte rechtsstaatliche und umweltrelevante Mindestanforderungen zu 
erfüllen, sollten Umweltorganisationen das Recht haben, Feststellungsentscheidungen ge-
richtlich prüfen zu lassen. Dies ist im Übrigen geboten durch Artikel 9/3 der Aarhus Kon-
vention, der wie folgt lautet: 

„(3) Zusätzlich und unbeschadet der in den Absätzen 1 und 2 genannten Überprüfungsver-
fahren stellt jede Vertragspartei sicher, dass Mitglieder der Öffentlichkeit, sofern sie et-
waige in ihrem innerstaatlichen Recht festgelegte Kriterien erfüllen, Zugang zu verwal-
tungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren haben, um die von Privatpersonen und 
Behörden vorgenommenen Handlungen und begangenen Unterlassungen anzufech-
ten, die gegen umweltbezogene Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts verstoßen.“ 

Diese Bestimmung wird vom Compliance Committee der Aarhus Konvention in dem Sinne 
interpretiert, dass zumindest eine bestimmte Anzahl von „Mitgliedern der Öffentlichkeit“ 
UND bestimmte Umweltorganisationen das Recht haben müssen, sämtliche umweltrechtli-
chen Entscheidungen und Unterlassungen gerichtlich prüfen zu lassen (vgl Entscheidun-
gen ACCC/2005/11 Belgium, 28 Juli 2006; Armenia ACCC/2005/8 vom 10. Mai 2006). 

Es ist demnach klar, und das wird ua durch die Entscheidungen des Aarhus Convention 
Compliance Committees zur Art 9/3 bestätigt, dass zumindest bestimmte NGOs das Recht 
haben müssen, jegliche Entscheidung und Unterlassung einer Behörde rechtlich prüfen zu 
lassen. 

Dasselbe gilt für den Rechtsschutz bzgl. der Auflagen- und Nachkontrolle der Behörde 
während des Baus und nach Fertigstellung eines Vorhabens. 

2. Internationale und nationale Verpflichtungen gebieten Klimaschutz- und Alternati-
venprüfungen 

Die UVP umfasst den Klimaschutz als Gegenstand der Prüfung. In der Praxis wird dies 
jedoch mit dem Argument beiseite geschoben, dass die Zunahme der Treibhausgase 
durch das konkrete Projekt im Vergleich zu Gesamt-Österreich verschwindet gering sei, 
bzw. dass der rechtliche Rahmen für verbindliche Auflagen in der UVP fehlen würde. Mit 
diesem Argument würde allerdings jede Klimaschutzmaßnahme weltweit ad absurdum ge-
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führt. Es ist unbedingt erforderlich, den Klimaschutzverpflichtungen Österreichs und der EU 
rechtliches Gewicht zu geben. 

Ein wesentliches Element der UVP muss also die Klimaverträglichkeitsprüfung sein. Bei 
großen Vorhaben wie Straßen muss die Alternativenprüfung verschiedener Verkehrsträger 
bzw. anderer Lösungsmöglichkeiten im Mittelpunkt stehen. Wenn keine adäquaten Lö-
sungsmöglichkeiten zur Verfügungen stehen, sollten im Sinne des umfassenden Klima-
schutzes3 die ProjektwerberInnen zu Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet werden, welche 
die Klimabilanz eines Vorhabens neutralisieren. 

Projekte die direkt oder indirekt zu Treibhausgasemissionserhöhungen im Untersuchungs-
gebiet führen haben adäquate Emissionsreduktionen bzw. den Ankauf von Emissionszerti-
fikaten nachzuweisen, ansonsten ist die Genehmigung zu versagen. Die Verankerung ei-
ner Energieeffizienzklausel im UVPG-Entwurf kann nur ein erster, jedoch nicht ausreichen-
der, Schritt sein. Energieeffizienzsteigerung kann zwar ein wichtiges Hilfsmittel für eine 
Verbrauchs- und Emissionsreduktion sein, die historische Entwicklung zeigt aber auch, 
dass diese als Bestandteil einer emissionssteigernden Wachstumsstrategie einsetzbar ist. 

Die Alternativenprüfung ist das Hauptinstrument zur Minimierung von Umweltauswirkun-
gen, dies betrifft nicht nur den Klimaschutz. In der Praxis spielen Alternativen KEINE Rolle, 
obwohl das UVP-G und die EU-RL dies vorsehen. Es bedarf daher Klarstellungen des Ge-
setzgebers. 

3. Schwellenwerte senken: Österreich hat gleich viel UVP-Verfahren wie Luxemburg 
pro Jahr! 

Es gibt kaum Staaten in der EU, in denen weniger UVP-Verfahren durchgeführt werden als 
in Österreich. Fast alle anderen EU-Staaten haben ein Vielfaches an Verfahren pro Jahr, 
auch wenn die Staaten deutlich kleiner sind. 

Nach unserer Analyse gibt es dafür mehrere Gründe: 

1. Die Schwellenwerte sind deutlich zu hoch. 

• Es gibt etwa kaum Verfahren in der Landwirtschaft, weil es Projekte in der Dimen-
sion des Anhanges in Österreich nicht gibt bzw. geben kann. 

• Der Schwellenwert für Ski-Gebiete ist erheblich zu hoch. Auch Erweiterungen 
scheinen problemlos möglich zu sein, obwohl es sich um sensible Gebiete han-
delt. Projekte mit schier unglaublichen Umweltauswirkungen (etwa Erweiterung 
Gebiet Damüls/UGA: Gletscherskigebiete) bedürfen keiner UVP. 

• Ähnliches gilt für Flugplätze und Einkaufszentren 

                                                 
3  „Umfassender Klimaschutz ist die kontinuierliche jährliche Reduktion der österreichischen Treibhausgasemissionen durch die Umset-

zung von Klimaschutz-Maßnahmen im Inland unter ausnahmsloser Einbeziehung aller Emissions- bzw. Endenergieverbrauchssekto-
ren 
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2. Die Feststellungsverfahren und Einzelfallprüfungen laufen unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit ohne Rechtsschutz ab. 

3. Der Schwellenwertbezug bei Kumulationen ist sachlich nicht gerechtfertigt und nachvoll-
ziehbar. Bei der UVP geht es um die Umweltauswirkungen und nicht um die Kumulation 
von Schwellenwerten. Es ist nicht nachzuvollziehen, weshalb die gemeinsamen (örtlichen 
und zeitlichen) Umweltauswirkungen einer Ski-Liftanlagen Talstation und eines EKZ nicht 
kumuliert werden können, nur weil es sich um unterschiedliche Kategorien von Schwellen-
werten handelt. 

4. Die Umweltauswirkungen von „gestückelten Projekten“, etwa Autobahnen, werden unter 
der bestehenden Rechtslage nicht ausreichend dargestellt. 

Spezialfall: Wasserkraftwerke 

Die Schwellwerte für die Errichtung von Wasserkraftanlagen sind zu hoch. Der UVP 
Grenzwert liegt bei einer Engpassleistung von 15 MW. Die Grenze zwischen Klein- und 
Großwasserkraftanlagen lag jahrelang bei 5 MW und wurde ausschließlich aus Gründen 
der Harmonisierung  und nicht aus sachlichen Überlegungen (die auf einer Analyse der 
Auswirkungen ihrer Errichtung bzw. Betriebs basieren) um einen Wert von 10 MW erhöht. 
Österreichs Kraftwerkspark umfasst nur sehr wenige ganz große Anlagen. Im Leistungs-
spektrum oberhalb 5 MW weisen ca. ein Drittel der Laufkraftwerke Anlagen eine Engpass-
leistung zwischen 5 und 15 MW auf  Ihre  Errichtung wäre somit  nach geltender Rechtsla-
ge nicht UVP-pflichtig (etwa das Traunkraftwerk Lambach mit 14 MW). 

Kraftwerksbedingte Wasserab- und -umleitungen, Sedimentrückhalt, Herabsetzung der 
Uferfiltration Lebensraumverlust, fehlende Durchgängigkeit, Schwellbetrieb, Stauraumspü-
lungen etc. zählen zu den typischen hydrologischen Eingriffen bzw. Folgewirkungen, die 
zeigen, dass mit der Wasserkraftnutzung eine  große Zahl von Problembereichen verbun-
den sind. Dies erfordert entsprechende Aufmerksamkeit in adäquat angesiedelten Geneh-
migungsverfahren. Unerwähnt bleibt dabei allerdings, dass die Wasserkraft vielfach tief-
greifende und zum Teil weit über den jeweiligen Kraftwerksstandort hinaus reichende Prob-
leme hinsichtlich der Ökologie der Gewässerlandschaft und des Naturhaushaltes mit sich 
bringt: Im Staubereich kommt es zu Geschiebe- und Sedimentansammlungen, flussab-
wärts zu Geschiebemangel mit Eintiefung der Sohle, oft zu geringer Wasserführung, Aus-
trocknung von Auen (falls noch vorhanden) und mitunter auch des gesamten Gewässers. 
Damit verschwinden Kiesbänke und Kieslaichplätze als essentielle Lebensräume zahlrei-
cher Tier- und Pflanzenarten. 

Ein besonderer Fall ist das, gerade bei Kleinanlagen häufig anzutreffende, Prinzip der Aus-
leitungen bei geringer verbleibender Restwassermenge von denen neben sonstigen Aus-
wirkungen auch für Landschaftsbild und Tourismus (z.B. Lausserbach Stmk.) negative Ein-
flüsse ausgehen. Das UVP-G sieht zwar für Stauwerke unter Z31 ein vereinfachtes Verfah-
ren unabhängig vom Vorliegen und Ausmaß einer energetischen Nutzung vor, die eben-
falls nachteilige Ausleitung bleibt jedoch unterrepräsentiert. 
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Kleinkraftwerke bewirken mit ihren Eingriffen und Folgewirkungen in Summe einen erhebli-
chen Verbrauch an intakten Gewässern/Gewässerlandschaften. Im Vergleich zu den 
Großkraftwerken produzieren sie nur eine verschwindend kleine Menge an elektrischer 
Energie, zerstören dafür aber unverhältnismäßig viel an Lebensraum. 

Zwei Beispiele mit großen Umweltauswirkungen aber marginalen energetischen Beiträgen: 
Schwarze Sulm (4,9 MW) und Koppentraun (2,6 MW) (ein Kraftwerk mit einer Leistung  
kleiner als ein Windkraftwerk, das erst in letzter Minute und nur durch politischen Druck 
verhindert wurde) zeigen, dass Anlagen im unteren Leistungsbereich in der UVP stärkere 
Berücksichtigung finden müssen. 

Schwarze Sulm: Eine Errichtung von Wasserkraftwerken in einem bestehenden Natura 
2000 Gebiet in Österreich ist bis dato beispiellos. Es besteht somit die reale Gefahr, dass 
nicht nur europaweit bedeutende Schutzgüter erheblich beeinträchtigt werden, sondern 
dass dadurch auch die EU-Naturschutzgesetzgebung in Österreich massiv geschwächt 
wird. Darüber hinaus wird der Druck auf unsere letzten intakten Fließgewässer massiv zu-
nehmen und die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie konterkariert, wenn Kraftwerke in 
solch hochrangigen Schutzgebieten plötzlich genehmigungsfähig werden. 

.Auch die Regelungen zu Kraftwerksketten scheinen einer Überprüfung zu bedürfen um 
Umgehungstatbestände auszuschalten. Beispiel Naturpark Sölktäler (Stmk.) wo bei einer 
EPL von 7 MW durch Wasserfassungen aus einem System von Nebenbächen die Rege-
lungen für eine Kraftwerkskette unterlaufen werden. Dies sollte zum Anlass genommen 
werden, die bisherigen Regelungen über räumliche und sachliche Zusammenhänge einer 
Überprüfung zu unterziehen. 

Wasserkraftausbau ist im Gegensatz zu Äußerungen des VEÖ4 keinesfalls eine Schlüssel-
technologie für den Klimaschutz: 

• Sektorale Betrachtung: Die Endenergieverbrauchssektoren Verkehr und Raum-
wärme die für die Erreichung der Klimaziele maßgeblich sind, sind jene beiden, in 
denen Elektrizität eine untergeordnete Rolle spielt. 

• Sekundärenergieträgerbezogene Betrachtung von Elektrizität: Der Strom-
verbrauch in Österreich wird bei fortgesetzter weitestgehender Untätigkeit im 
Nachfragebereich bis 2020 um 18 TWh/a steigen. Die im Masterplan Wasserkraft 
von BMWA und VEÖ vorgesehenen Projekte würden nur 7,5 TWh liefern können 
also das System weiter auf Emissionswachstum gepolt lassen. 

• Selbst das gesamte restliche Ausbaupotenzial von 15-20 TWh würde bei seiner 
vollen Erschöpfung gerade einmal den Zuwachs bis etwa 2020 kompensieren 
können. Das ist eine zeitlich sehr eng begrenzte Perspektive. 

                                                 
4  Verband der Elektrizitätswerke Österreichs 
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Die Kleinwasserkraftbetreiber sehen in der Steiermark ein Ausbaupotential an Kleinwasser-
kraft von 40%. Aber: Kleinwasserkraftwerke produzieren zwar verhältnismäßig wenig 
Strom, dafür aber verhältnismäßig viel Geld und sie machen unverhältnismäßig viel kaputt. 
Selbst eine – technisch mögliche – Verdoppelung der Stromproduktion aus Klein-
wasserkraftwerken durch einen 'Totalausbau' deckt gerade das Stromverbrauchs-
wachstum von 3 Jahren! Dafür wäre die Errichtung von Hunderten Kleinwasserkraftwer-
ken erforderlich, großteils in ökologisch wertvollsten Gebieten - ein Super-GAU für den 
Naturschutz, für den Tourismus, für andere Nutzer der Gewässer wie Fischer, Kajakfahrer, 
Wanderer etc.! 

Zu berücksichtigen ist, dass  bei Laufkraftwerken mit und ohne Schwellbetrieb sowie Tages 
bzw. Wochenspeichern, die das Wasserdargebot kleinerer Gewässer nutzen, dieses noch 
stärkeren Schwankungen unterworfen ist, als dies an größeren Flüssen der Fall ist. 

Zusammenfassend ist die energiewirtschaftliche Bedeutung der Errichtung weiterer Was-
serkraftanlagen nicht ausreichend, um darauf berechtigte Forderungen nach Genehmi-
gungserleichterungen auf Kosten in Kauf zu nehmender negativer Umweltauswirkungen zu 
begründen. Eine ordentliche UVP von Anlagen über das gesamte Leistungsspektrum ist 
unerlässlich. 

Spezialfall: weitere wasserwirtschaftliche Vorhaben Wasserbau 

Betrachtet man die Ziffern im Anhang zur UVP, die auf Wasserstraßenbau, Regulierungs-
maßnahmen und Gewinnung mineralischer Rohstoffe aus Nassbaggerungen  ausgerichtet 
sind, ist festzuhalten, dass das UVPG hier zu wenig skaliert. Dies wird anhand der folgen-
den drei Punkte ausgeführt: 

1. So gibt es in Österreich mit der Donau nur eine bestehende große Wasserstraße. Für 
die im UVP-G unter Z15 festgehaltene Neuerrichtung von Wasserstraßen für Schiffe mit 
einer Tragfähigkeit von 1350t kommt de facto nur das Projekt „Donau-Oder-Elbe“-Kanal in 
Betracht. Z15 ist EU-richtlinienwidrig umgesetzt, die Richtlinie spricht von Neubau und 
Ausbau von Wasserstraßen. Der Ausbau wäre zu ergänzen um Vorhaben an der Donau 
adäquat abdecken zu können. 

2. Z42: sieht an kleinen Flüssen bemessene (MQ 5m3/s) Schwellwerte und eine Abwick-
lung im vereinfachten Verfahren vor. Ein Eintrag in Spalte 1 existiert nicht. Auch für Projek-
te die diese Werte deutlich überschreiten, ist keine UVP im normalen Verfahren vorgese-
hen. Dies führt zu der paradoxen Situation dass mit dem „Flussbaulichen Gesamtprojekt 
Donau östlich von Wien“ eines der größten und aufwendigsten UVP-Projekte auf ca. 45 km 
Länge an einem Fluss mit MQ von 2000m3/sec nur im vereinfachten Verfahren mit einge-
schränkter Parteistellung durchgeführt wird. Durch die Regelungen von Z15 und Z42 gibt 
es an der Donau keinen einzigen Fall, in welchem ein Flussbauprojekt ein „normales“ UVP-
Verfahren erfordern würde. Die im aktuellen UVP-G Entwurf geplante Einführung einer 
Einzelfallprüfung in Z42 ist als weitere Aushöhlung zu sehen und ist abzulehnen. 

Einträge in Spalte1 sind sowohl in Z15 als auch in Z42 erforderlich. 
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3. Z37 sieht Schwellwerte zur Gewinnung von mineralischen Rohstoffen vor. Flussbauliche 
Erhaltungsmaßnahmen werden pauschal ausgenommen. Die bisherige Erfahrung an der 
Donau zeigt, dass Baggerungen in einen Fluss in schutzwürdigen Gebieten der Kategorie 
A negative Auswirkungen auf Natur und Wasserhaushalt haben können, unabhängig da-
von ob das Baggergut wirtschaftlich genutzt wird oder nicht. Deshalb wären die Schwell-
werte einer Überprüfung zu unterziehen und Erhaltungsmaßnahmen nicht mehr unabhän-
gig von ihrer Rechtfertigung, von Art und Ausmaß zu exkludieren. 

Anmerkung: WR idealerweise rückwirkend auf bestehende nur wasserrechtlich genehmigte 
Projekte anzuwenden. 

Im Übrigen unterstützen wir die gemeinsame Stellungnahme der österreichischen 
Umweltanwaltschaften vollinhaltlich. 
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Positionspapier der Wiener Umweltanwaltschaft zu notwendigen 
Änderungen des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 

UVP – Änderungsvorschläge 

• beantragte Kapazität 

Seit der UVP-G-Novelle 2000 ist die genehmigte oder beantragte Größe oder Leis-
tung eines Vorhabens für die Ermittlung des Schwellenwertes in Anhang I maßge-
bend. Vor der Novelle 2000 war im Gegensatz dazu auf die größte verfügbare bzw. 
technisch nutzbare Kapazität und nicht auf den vom Projektwerber tatsächlich ange-
strebten Auslastungsgrad abzustellen. Das Abstellen auf die beantragte Kapazität 
schafft in der Praxis sehr oft Probleme. Projektwerber beschränken überdimensio-
nierte Anlagen, um einer UVP-Pflicht zu entgehen. Wenn überdimensionierte Anla-
gen mit einer geringeren Kapazität betrieben werden, erfordert dies einen hohen 
Kontrollaufwand. Zusätzlich kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass Projekt-
werber im nachhinein eine Erhöhung der Kapazität beantragen. Die im UVP-G vor-
gesehenen Kumulierungsbestimmungen greifen in vielen Fällen dann nicht. 

Das UVP-G muss wieder auf die technisch mögliche Kapazität abstellen! 

Anpassung des § 2 Abs. 5 UVP-G 

• Feststellungsverfahren 

Die  mit dem Feststellungsverfahren einhergehende Einzelfallprüfung (vgl. Anhang 1 
Spalte 3 bzw. Kumulierungsbestimmungen) in Verbindung mit den unbestimmten 
Gesetzesbegriffen des § 3 UVP-G („erhebliche Umweltauswirkungen“) führten dazu, 
dass die Projektwerber immer umfangreichere Projektunterlagen mit immer detailier-
teren Sachverständigengutachten (vor allem luftchemische Gutachten) vorlegen um 
einer UVP-Pflicht zu entgehen. Diese umfangreichen Unterlagen für die Einzelfallprü-
fung verkomplizierten und verlangsamten die Feststellungsverfahren.  Die ursprüngli-
che Intention des Gesetzgebers dem eigentlichen UVP-Verfahren ein maximal 6 Wo-
chen dauerndes Feststellungsverfahren (vgl. § 3 Abs. 7 UVP-G) vorzulagern, um für 
den Projektwerber möglichst schnell Rechtsicherheit zu garantieren, hat sich in der 
Praxis nicht bewährt. Das Feststellungsverfahren wurden in vielen Fällen zu einer 
„Mini-UVP“ ausgedehnt. In der Folge kam es zu beträchtlichen Verfahrensverzöge-
rungen. Anstatt der in § 3 Abs. 7 UVP-G vorgesehenen 6 Wochen dauern die erstin-
stanzlichen Verfahren im Regelfall mehrere Monate.  Bei Feststellungsverfahren, die 
vom Umweltsenat in 2. Instanz entschieden werden, ist mit einer gesamten Verfah-
rensdauer von weit über einem Jahr zu rechnen. Das Feststellungsverfahren über-
steigt damit bereits die Dauer eines durchschnittlichen UVP-Verfahrens. 

Neugestaltung des Feststellungsverfahrens: In der Spalte 3 müssten  vereinzelt 
die Schwellenwerte angepasst, gleichzeitig müsste die Einzelfallprüfung ersatz-
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los gestrichen werden. Im Feststellungsverfahren müsste dann nur mehr fest-
gestellt werden, ob ein Projekt unter eines der im Anhang 1 angeführten Vor-
haben fällt und ob der jeweilige Schwellenwert erreicht ist. 

Vorteil: wesentlich kürzere Verfahren bei gleichzeitiger Rechtssicherheit für die 
Projektwerber 

• Kumulierung von Vorhaben 

Die derzeit sehr komplizierten Kumulierungsbestimmungen könnten dem deutschen 
UVP-G angepasst werden (vgl. § 3b dt. UVP-G). Demnach genügt ein räumlicher Zu-
sammenhang um die einzelnen Vorhaben zu addieren. Erreichen die addierten Werte 
einen Schwellenwert des Anhanges 1, so ist verpflichtend eine UVP durchzuführen. 

Abschaffen der Einzelfallprüfung bei den Kumulierungsbestimmungen; bei 
räumlichen Zusammenhang Addition der einzelnen Vorhaben ohne Prüfung, ob 
erhebliche Auswirkungen gegeben sind. 

• Verfahren nach dem 3. Abschnitt 

Das BMVIT erstellt den Generalverkehrsplan und beauftragt für den Bau von Hoch-
leistungsstrecken die ÖBB bzw. für den Bau von Bundesstraßen die ASFINAG mit 
der Realisierung der Projekte. Gleichzeitig ist das BMVIT im UVP-Verfahren die Be-
hörde, die über die Umweltverträglichkeit der Projekte zu entscheiden hat. Es besteht 
daher in den UVP-Verfahren nach dem 3. Abschnitt weitgehend Identität zwischen 
den Projektwerbern und der Behörde. 

Einsetzung des BMLFUW als Behörde nach dem 3. Abschnitt 

• Anpassung der Schwellenwerte 

Ein Vergleich mit dem deutschen UVP-G zeigt, dass in Teilbereichen wesentlich 
strengere Schwellenwerte angesetzt wurden. Diese Teilbereiche betreffen größ-
tenteils städtisch sensible Vorhaben: 

• ad Parkplätze 

Nach dem deutschen UVP-G ist für einen Parkplatz bereits ab einer Größe von 1 
ha eine verpflichtende UVP durchzuführen. Bei einer üblichen Flächeninanspruch-
nahme eines Stellplatzes von 25 m² (incl. Rangierflächen), ist nach deutschen 
UVP-G bereits ab 400 Stellplätzen eine UVP durchzuführen. 

Reduzierung der Schwellenwerte der Anhang 1 Z 21 UVP-G; 1.000 Stellplätze 
für Spalte 2; ab 500 Stellplätzen in belasteten Gebieten ebenfalls eine ver-
pflichtende UVP (Spalte 3) 

• ad Einkaufszentren 

In diesen Punkt herrscht zwischen österreichischen und deutschem Recht die größ-
te Diskrepanz. Während nach deutschem Recht bereits ab 5.000 m² Geschossflä-
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che eine UVP durchzuführen ist, verlangt das österreichischen UVP-G eine Flä-
cheninanspruchnahme von 100.000 m².  Diese beiden Werte sind nur schwer ver-
gleichbar. Die Praxis hat aber ergeben, dass Einkaufszentren in Österreich von weit 
über 20.000 m² Geschossfläche keiner UVP unterzogen wurden. 

Halbierung der Schwellenwerte in Anhang 1 Z 19 UVP-G 

• weitere Beispiele 

Anhang 1 Z 20 Hotels: 500 Betten – Dtl.  300 Betten 

Anhang 1 Z 23 Campingplätze: 500 Stellplätze – Dtl. 200 Stellplätze 

Anhang 1 Z 43 Mastschweine: 2500 Mastschweine – Dtl. 2000 Mastschweine 

Anhang 1 Z 46 Rodungen: 20 ha – Dtl. 10 ha 

 

 

Wien, im November 2008       
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Nützliche Links 

http://www.arbeiterkammer.at/www-1590.html 
Alles über Umwelt von der Arbeiterkammer 

http://wua-wien.at/home/umweltrecht/umweltvertraeglichkeitspruefung-uvp-/uvp-tagung 
Die Wiener Umweltanwaltschaft zu UVP und UVP-Tagung 

http://www.oekobuero.at/start.asp?b=460 
ÖKOBÜRO Informationen zur UVP 

http://www.justiceandenvironment.org/je-international/eit/ 
Fallstudien und Rechtsanalysen des Umweltrechtsnetzwerks „Justice and Environment“ 
zur UVP 

http://umwelt.lebensministerium.at/article/archive/7237 
Die UVP Seiten des Lebensministeriums 

www.wirtschaftundumwelt.at 
Die online-Umweltzeitschrift der Arbeiterkammer 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/uvpsupemas/uvpoesterreich1/uvpdatenbank/ 
Die UVP Datenbank des Umweltbundesamts 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0036.pdf 
Evaluationsstudie des Umweltbundesamtes zur UVP aus dem Jahr 2006 

www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/strategische_pruefung/index.html 
SUP auf der Website des BMVIT 

www.rechnungshof.gv.at/berichte/berichte-bund.html 
(> Bund 2008/5) - Bericht des RH zum Straßenbau 

http://www.ris.bka.gv.at/umweltsenat/ 
Suchmaske zu Entscheidungen des Umweltsenats im Rechtsinformationssystem (RIS) 

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
Homepage der Europäischen Kommission zur UVP 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/report_de.pdf 
Fünfjahresbericht der Europäischen Kommission über Anwendung und Nutzeffekte der 
UVP-Richtlinie 




